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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Voranschlag

In der Wintersession 2021 hiess das Parlament auch den Nachtrag II zum Voranschlag
2021 gut. Der Ständerat sprach sich, nachdem Peter Hegglin (mitte, ZG) als Sprecher
der FK-SR und Finanzminister Maurer den Nachtrag präsentiert hatten, in der
Gesamtabstimmung mit 41 zu 1 Stimmen für Annahme des Nachtrags II aus. Einzig
Thomas Minder (parteilos, SH) stimmte für Ablehnung des Nachtrags. 
Der Nationalrat behandelte den Nachtrag II zusammen mit dem Voranschlag 2022,
wobei der Nachtrag II kaum Thema der Diskussionen war. Mit 129 zu 43 Stimmen (bei 7
Enthaltungen) sprach sich auch die grosse Kammer für die Annahme aus. Die
ablehnenden Stimmen und die Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP und
einem Mitglied der Grünen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2021
ANJA HEIDELBERGER

Ausserordentliche Sessionen können von einem Viertel der Mitglieder eines Rats unter
anderem dann einberufen werden, wenn die FinDel einer dringlichen Verpflichtung von
mehr als CHF 500 Mio. zugestimmt hat. In diesem Fall muss die ausserordentliche
Session «in der dritten Kalenderwoche nach Einreichung des Begehrens stattfinden»,
wie die Parlamentsdienste erklären. Folglich kam es im April 2023 zu einer
ausserordentlichen Session, in der das Parlament den Nachtrag Ia zum Voranschlag
2023 behandelte. Konkret ging es um zwei Verpflichtungskredite in der Höhe von CHF
100 Mrd. als Ausfallgarantie an die SNB respektive CHF 9 Mrd. zur Absicherung von
allfälligen Verlusten der UBS. Den Auftakt zur ausserordentlichen Session machte
Bundespräsident Berset mit einer Erklärung des Bundesrats in beiden Räten, in der er
die Ereignisse rund um die Übernahme der CS durch die UBS Revue passieren liess. 

Gleichentags behandelten Ständerat und Nationalrat erstmals den Nachtrag Ia. In der
Eintretensdebatte zeigten sich die Sprechenden im Ständerat mehrheitlich mit dem
Handeln des Bundesrates in dieser aussergewöhnlichen Situation einverstanden,
kritisierten aber allen voran die erneute Dringlicherklärung einer Verordnung. Wichtig
sei es nun vor allem, Lehren für die Zukunft zu ziehen und entsprechende Massnahmen
zu erlassen, war man sich einig. Johanna Gapany (fdp, FR) stellte für die FK-SR noch
einmal klar, dass das Parlament nach der Zustimmung der FinDel zu den zwei
Verpflichtungskrediten am 19. März 2023 nicht mehr die Möglichkeit habe, diese
Kredite zu verhindern, da der Bundesrat anschliessend rechtlich bindende
Verpflichtungen eingegangen sei. Jedoch wolle man Bedingungen zu ihrer Verwendung
festlegen, ergänzte die Kommissionssprecherin. Entsprechend schlug die
Kommissionsmehrheit unter anderem eine Regelung vor, wonach allfällige weitere
Ausfallentschädigungen nur über den ordentlichen Weg und nicht über den
Dringlichkeitsweg gesprochen werden dürfen. Mit Verweis darauf, dass man nicht mit
ordentlichem Recht das auf der Verfassung beruhende Dringlichkeitsrecht aushebeln
könne, beantragte eine Minderheit Hefti (fdp, GL), auf diese Änderung zu verzichten.
Ein Einzelantrag Minder (parteilos, SH) verlangte überdies, gänzlich auf die
Garantieleistung an die UBS zu verzichten, zumal die UBS von dem Kauf profitiere und
allfällige Verluste selbst tragen könne. Bundesrätin Keller-Sutter verwies darauf, dass es
sich bei dem Deal mit der UBS um ein Gesamtpaket handle, das man nun nicht
auftrennen solle. Mit 28 zu 14 Stimmen folgte der Ständerat bezüglich des
Dringlichkeitsrechts seiner Kommissionsmehrheit und lehnte überdies den Antrag
Minder mit 29 zu 6 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) ab. Ebenfalls angenommen wurde der
Verpflichtungskredit über CHF 100 Mrd. als Ausfallgarantie des Bundes: Mit 31 zu 4
Stimmen (bei 6 Enthaltungen) löste der Ständerat hier die Ausgabenbremse. Die
ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion, die Enthaltungen
aus der SP- und der Grünen-Fraktion. Als Rahmenbedingungen der Kreditverwendung
definierte der Ständerat auf Antrag seiner Kommission überdies stillschweigend die
Forderungen, dass die «Möglichkeiten von Verantwortlichkeitsklagen gegen die Organe
der Credit Suisse [...] umfassend» geprüft werden und dass sich der Bund als Dritter am
Prüfungsverfahren nach dem Kartellgesetz beteiligen soll. 

Deutlich grösserer Widerstand drohte den zwei Verpflichtungskrediten im Nationalrat.
Bereits in der Eintretensdebatte fanden insbesondere Exponentinnen und Exponenten
der SVP kritische Worte gegenüber dem bundesrätlichen Vorgehen. Zusammen mit der
SP und den Grünen prägten sie in der Folge die Bedingungen der Kreditvergabe: Der
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Nationalrat lehnte die zwei vom Ständerat formulierten Rahmenbedingungen der
Kreditvergabe ab und wollte den Bundesrat stattdessen verpflichten, eine Anpassung
des Bankengesetzes vorzulegen und dabei die Risiken durch systemrelevante Banken zu
minimieren. Das Argument einer ablehnenden Minderheit Gmür (mitte, SZ), wonach sich
sämtliche Kommissionen geeinigt hätten, entsprechende Anträge mittels eines
Postulats und nicht über die Rahmenbedingungen der Kreditvergabe einzureichen,
verfing im Nationalrat nicht: Mit 109 zu 65 Stimmen (bei 1 Enthaltung) stimmte die
grosse Kammer dieser Bedingung der Kreditvergabe zu, wobei sich die SVP-, SP- und
Grünen-Fraktionen sowie eine Minderheit der Mitte-Fraktion für Annahme der
Bedingung aussprachen. Dieselben Fraktionen – mit Ausnahme der Mitte – verhalfen in
der Folge einer Minderheit Guggisberg (svp, BE) für eine bundesrätliche Untersuchung
der «Handlungsweise, [der] Verantwortung, [der] Haftungsbedingungen und
insbesondere [der] Vergütungen der Führungsverantwortlichen» und einer Minderheit
Schwander (svp, SZ) für eine Gewährleistung der Wettbewerbssituation im
Bankensektor zum Erfolg. Bei weiteren Anträgen hielt diese «unheilige Allianz» jedoch
nicht, erfolglos blieben ein weiterer Minderheitsantrag Guggisberg mit dem Auftrag an
den Bundesrat, die Too-big-to-fail-Regelungen zu verbessern (hier scherte ein Teil der
Grünen-Fraktion aus), eine Minderheit Friedl (sp, SG) zum Einsatz einer Task-Force zum
Schutz der Schweizer Arbeitsplätze, eine Minderheit Wyss (sp, BS) zur Offenlegung der
Verträge zur Übernahme der CS durch die UBS sowie eine Minderheit Gysin (gp, TI) für
eine gesetzliche Grundlage zur Integration von Nachhaltigkeitszielen in
ausserordentliche Staatshilfen. Letztere drei Anträge fanden in der SVP-Fraktion keine
Mehrheit. Nachdem die drei Parteien, die die Rahmenbedingungen der Kreditvergabe
zuvor deutlich geprägt hatten, somit nicht alle ihre Forderungen hatten durchsetzen
können, lehnten sie den entsprechenden Bundesbeschluss in der anschliessenden
Gesamtabstimmung ab: Mit 100 zu 71 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) wurde dieser im
Nationalrat versenkt. 
Mehr oder weniger geeint zeigten sich die drei Fraktionen anschliessend auch bei der
Frage, ob die beiden Verpflichtungskredite selbst gutgeheissen werden sollen. Mit 83 zu
78 Stimmen (bei 15 Enthaltungen) lehnte der Nationalrat die Lösung der
Ausgabenbremse für den Verpflichtungskredit zur Ausfallgarantie des Bundes über CHF
100 Mrd. ab und folgte mit 81 zu 69 Stimmen (bei 25 Enthaltungen) einem Einzelantrag
der SVP-Fraktion auf Ablehnung der Garantie des Bundes an die UBS über CHF 9 Mrd.
Nachdem der Nationalrat beide Verpflichtungskredite abgelehnt hatte, entschied er
sich mit ähnlichem Stimmenverhältnis etwa um 1 Uhr morgens – so lange hatten die
Diskussionen in den beiden Räten gedauert – auch, den gesamten Bundesbeschluss
zum Nachtrag Ia abzulehnen. Dieser Entscheid kam einem Nichteintreten gleich,
wodurch sich tags darauf der Ständerat erneut mit dem Geschäft befassen musste. 2

Nach den ausführlichen Debatten um den Nachtrag Ia zum Voranschlag 2023 in der
ausserordentlichen Session 2023 zeichnete sich ab, dass auch der Nachtrag Ib nicht
ohne grössere Diskussionen über die Bühne gehen würde. Mit ein Grund dafür war, dass
der Bundesrat in einer Nachmeldung Ende April 2023 zusätzliche CHF 132.9 Mio. für die
Unterbringung von Asylsuchenden beantragt hatte, wie Johanna Gapany (fdp, FR) als
Kommissionssprecherin in der Sommersession 2023 ausführte. Aufgrund des
befürchteten Platzmangels sollten die Unterbringungskapazitäten durch temporäre
Containerdörfer auf Grundstücken der Armee um 3000 zusätzliche Plätze erhöht
werden. Die Kommissionsmehrheit lehne den Antrag aufgrund von Bedenken bezüglich
der Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung sowie auf die Asylsuchenden selber ab.
Stattdessen verlange man eine strategische Planung der Kapazitäten für die
Erstunterbringung im Rahmen eines Postulats Minder (parteilos, SH; Po. 23.3084). Eine
von Eva Herzog (sp, BS) angeführte Minderheit befürwortete hingegen die Schaffung
dieser Platzreserve, zumal sie auf der Notfallplanung Asyl von 2016 als Vereinbarung
zwischen Bund und Kantonen beruhe und folglich auch von den Kantonen befürwortet
werde. Finanzministerin Keller-Sutter hob in der Folge die Reservefunktion dieses
Kredits hervor: Das EJPD könne damit vorausschauend planen. Mit 29 zu 13 Stimmen
lehnte der Ständerat den Antrag dennoch ab, hiess aber die bereits im ordentlichen
Nachtrag Ib für die Bundesasylzentren beantragten CHF 139.9 Mio. gut.
Umstritten war auch der vom Bundesrat von 2 Prozent auf 2.5 Prozent erhöhte
Lohnausgleich an das Bundespersonal (CHF 31.2 Mio.). Kommissionssprecherin Gapany
verdeutlichte das Unverständnis der Kommissionsmehrheit darüber, dass diese
Lohnmassnahme nicht bereits im Rahmen des Voranschlags 2023 vorgeschlagen
worden sei – nun war sie bereits seit Januar 2023 in Kraft, was die
Handlungsmöglichkeiten des Parlaments schmälerte: Eine Ablehnung würde die
Auszahlung des Lohnausgleichs nicht verhindern, sondern nur eine Kompensation
dieser Kosten innerhalb der Bundesfinanzen nötig machen. Während die
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Kommissionsmehrheit den Kredit ablehnen wollte, sprach sich eine Minderheit Herzog
für Annahme aus. Die Erhöhung um 2.5 Prozent sei das Resultat der Verhandlungen mit
den Personalverbänden, das bei Beratung des Voranschlags noch nicht vorgelegen
habe, erklärte Eva Herzog. Mit 27 zu 12 Stimmen folgte der Ständerat aber auch hier
seiner Kommissionsmehrheit.
Eine Änderung nahm der Ständerat auch am Kredit von CHF 12.7 Mio. für das EFD-
Generalsekretariat vor: Dieser Kredit soll dazu dienen, die dem EFD durch die
Übernahme der CS durch die UBS zusätzlich entstehenden Kosten zu decken. Die FK-SR
hatte jedoch einstimmig eine Reduktion auf CHF 7 Mio. beantragt und überdies in den
Rahmenbedingungen der Kreditvergabe eine Prüfung von «Verantwortlichkeitsklagen
gegen die Organe der Credit Suisse» sowie eine Aufarbeitung der Geschehnisse und
eine Weiterentwicklung der Rechtsgrundlagen verlangt, wie bereits im Nachtrag Ia
diskutiert worden war.
Stillschweigend befürwortete die kleine Kammer in der Folge die übrigen Anträge des
Bundesrates und hiess den Bundesbeschluss über den Nachtrag Ib zum Voranschlag
2023 sowie denjenigen über die Planungsgrössen einstimmig (mit 41 zu 0 Stimmen)
gut. 3

1) AB NR, 2021, S. 2214 ff.; AB SR, 2021, S. 848 ff.
2) AB SR, 2023, S. 285 ff.; AZ, LT, Lib, 12.4.23
3) AB SR, 2023, S. 360 ff.
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